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Religionsunterricht IM Ööffentlichen Disput
Der Fall Pro Rel n Berlın

v Als 1M Jahr 2006 1 Bundesland Berlin Ethik für alle Schülerinnen un:
chüler als verpflichtendes Unterrichtsfach eingeführt wurde, versuchte
eine Burgerinitiative mıt einem Volksbegehren nicht DUr die Wahlfreiheit
zwischen dem Ethikunterricht un: dem der Berliner Sondersituation g_
schuldeten Status des Religionsunterrichts als nicht ordentliches Lehr-
fach erwirken, sondern auch einen gesellschaftlichen Diskurs ber den
Mehrwert des konfessionellen Unterrichts In einem demokratischen aa

erreichen. Als einer der Inıtiatoren beschreibt ulor AUS der Bın-
nenperspektive sehr anschaulich die Gründe, die Vorgehensweise un: das
Ergebnis der Inıtiative einschliefßlich ein1ıger Folgewirkungen. (Redaktion)

Der Religionsunterricht Ööffentlichen DIT3 Ausgangslage
chulen ist häufig Gegenstand didakti-
scher oder religionspädagogischer Diskus- Der Religionsunterricht hat In Deutsch-
s1ıonen, manchmal auch ema juristischer and eine eigenwillige rechtliche Sonder-
Diskurse. Solche Diskussionen sind kom- stellung: Artikel Abs Satz und des
plex, AaUSSCWOSCHL, häufig wissenschaftlich. Grundgesetzes lautet: „Der Religionsun-

terricht ist In den Ööffentlichen chulen mıtDas hat SseiINne Berechtigung und ist wichtig.
Vor einıgen Jahren VO  b 2007 bis 2009 Ausnahme der bekenntnisfreien chulen

ordentliches ehriac Unbeschadet desen WITr Ungewöhnliches gewagtl,
nämlich den Religionsunterricht ZU. (Je- staatlichen Aufsichtsrechtes wird der Ke-
genstand Ööffentlicher Debatten gemacht, ligionsunterricht In Übereinstimmung mıt
und das In Berlin, einer al Cie manche den Grundsätzen der Religionsgemein-

schaften erteilt  ßals Cie europäische Hauptstadt des
Atheismus! bezeichnen. Immerhin gehör- In cleser Bestimmung kommt ein
ten 2007 1Ur Napp %n der Berliner der fassendes Bildungsverständnis Aus-
evangelischen, etwas weniger als 10.% der TUC. Einesteils soll Cle Schule Cle chüler
katholischen Kirche WOZU och rund als Gesamtpersönlichkeit bilden und erzle-
6 Moslems und eine sehr überschauba- hen, weshalb Cle religiöse Erziehung nicht

Zahl Mitgliedern der jJüdischen (Je- gänzlic In den außerschulischen aum
meinde kamen. Man kann sich gunstigere verschoben werden soll. Andernteils ist
Voraussetzungen vorstellen. der Staat SselINer weltanschaulichen

https://hpd.de/artikel/berlin-atheistisches-zentrum-europas- VOo Dezember
| Abruf:}
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Christoph Lehmann

Religionsunterricht im öffentlichen Disput
Der Fall Pro Reli in Berlin

◆ Als im Jahr 2006 im Bundesland Berlin Ethik für alle Schülerinnen und 

Schüler als verpfl ichtendes Unterrichtsfach eingeführt wurde, versuchte 

eine Bürgerinitiative mit einem Volksbegehren nicht nur die Wahlfreiheit 

zwischen dem Ethikunterricht und dem der Berliner Sondersituation ge-

schuldeten Status des Religionsunterrichts als nicht ordentliches Lehr-

fach zu erwirken, sondern auch einen gesellschaft lichen Diskurs über den 

Mehrwert des konfessionellen Unterrichts in einem demokratischen Staat 

zu erreichen. Als einer der Initiatoren beschreibt unser Autor aus der Bin-

nenperspektive sehr anschaulich die Gründe, die Vorgehensweise und das 

Ergebnis der Initiative einschließlich einiger Folgewirkungen. (Redaktion)

1 https://hpd.de/artikel/berlin-atheistisches-zentrum-europas-13913 vom 23. Dezember 2016 
[Abruf: 10.08.2020].

Der Religionsunterricht an öffentlichen 

Schulen ist häufig Gegenstand didakti-

scher oder religionspädagogischer Diskus-

sionen, manchmal auch Thema juristischer 

Diskurse. Solche Diskussionen sind kom-

plex, ausgewogen, häufig wissenschaftlich. 

Das hat seine Berechtigung und ist wichtig. 

Vor einigen Jahren – von 2007 bis 2009 – 

haben wir etwas Ungewöhnliches gewagt, 

nämlich den Religionsunterricht zum Ge-

genstand öffentlicher Debatten gemacht, 

und das in Berlin, einer Stadt, die manche 

gerne als die europäische Hauptstadt des 

Atheismus1 bezeichnen. Immerhin gehör-

ten 2007 nur knapp 20 % der Berliner der 

evangelischen, etwas weniger als 10 % der 

katholischen Kirche an, wozu noch rund 

6 % Moslems und eine sehr überschauba-

re Zahl an Mitgliedern der jüdischen Ge-

meinde kamen. Man kann sich günstigere 

Voraussetzungen vorstellen.

1 Die Ausgangslage

Der Religionsunterricht hat in Deutsch-

land eine eigenwillige rechtliche Sonder-

stellung: Artikel 7 Abs. 3 Satz 1 und 2 des 

Grundgesetzes lautet: „Der Religionsun-

terricht ist in den öffentlichen Schulen mit 

Ausnahme der bekenntnisfreien Schulen 

ordentliches Lehrfach. Unbeschadet des 

staatlichen Aufsichtsrechtes wird der Re-

ligionsunterricht in Übereinstimmung mit 

den Grundsätzen der Religionsgemein-

schaften erteilt.“

In dieser Bestimmung kommt ein um-

fassendes Bildungsverständnis zum Aus-

druck: Einesteils soll die Schule die Schüler 

als Gesamtpersönlichkeit bilden und erzie-

hen, weshalb die religiöse Erziehung nicht 

gänzlich in den außerschulischen Raum 

verschoben werden soll. Andernteils ist 

der Staat wegen seiner weltanschaulichen 
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Neutralitätspflicht nicht selbst ZUFK Erteilung Schulgesetzes für ro{s-Berlin VO 26 Junı
des Religionsunterrichts geeignet.“ ufge- 1945 bestimmten, Class Religionsunterricht

kein „ordentliches ehrfach“ SE1. ıne All-löst wird dieser Konflikt, indem der Religi-
onsunterricht gemeiInsam Aufgabe der RKe- dere egelung ware angesichts des Vlier-
ligionsgemeinschaften und des Staates 1st, mächtestatus für Sahnz Berlin auch politisch
bel dem Cie Verantwortungsbereiche beider kaum durchsetzbar SCWESCH. Damıt galt
Institutionen CN miteinander verknüpft aber anuar 1949 In Berlin eine ande-
Sincl.° Bemerkenswert ist aDel, Cdlass Cle RKe- landesrechtliche egelung, Class Art
gelung ber den Religionsunterricht nicht Abs In West-Berlin nicht anwendbar
e{wa bei den Vorschriften des Grundgeset- WAarfrl. Mıt der Wiedervereinigung Berlins CI -

Z ZUFK Urganisation des Staates finden streckte sich diese Ausnahme ach über-
Ist, sondern miıtten Grundrechtskata- wiegender Ansicht auf Sahz Berlin.* Damıt
log zwischen dem Recht auf Schutz der Fa- I1US$S eligion In Berlin verfassungsrecht-
milie und der Versammlungsfreiheit steht. ich kein ordentliches ehrliac. SC1IN.
ach den Erfahrungen des Nationalsozia- DIes einer merkwürdigen O1-
lismus und des Missbrauchs des chulwe- uatıon des Religionsunterrichts In Berlin:
SCI15 ZUFK Umerziehung Junger Menschen des Berliner Schulgesetzes bestimmt:
War dem Grundgesetzgeber Cie Frage der „Der Religions- und Weltanschauungsun-
Bildung und der religiösen Unterwelisung terricht ist aCcC. der Religions- und Welt-
offensichtlich besonders wichtig. Natürlich anschauungsgemeinschaften.” Jräger des
ist keiner ZUFK Teilnahme Religionsunter- Religionsunterrichts ist SOM1! nicht Clas
richt ‚WU. chüler können sich regel- Land Berlin, sondern Cie Religionsgemein-
mäfßig VOoO Religionsunterricht abmelden, schaften. Der Religionsunterricht wird SC
wobel diese dann zumelst eiInen verpflich- mä{fß Abs Satz SchulG auch nicht
tenden Ersatzunterricht erhalten, e{w: In VO  b staatlichen Lehrkräften, sondern VO  b

Nordrhein- Westfalen Clas Fach „praktische ersonen erteilt, welche Cie Befähigung
Philosophie” oder „Philosophie”. ZU. Lehramt und eine Prüfung 1M Fach

Allerdings gilt Art Abs nicht Religionslehre aufweisen können Ooder VO  b

In Sahz Deutschland Art 141 regelt, Class ersonen, Cie e1in fachwissenschaftliches
Art Abs keine Anwendung In e1- tudium einer Hochschule oder eine
N Bundesland findet, In dem Janu- vergleichbare Ausbildung abgeschlossen

1949 eine andere andesrechtliche Kege- en 1esSe Lehrkräfte werden VO  b den
lung bestand. 1ese Bestimmung wird SC Religionsgemeinschaften beauftragt. Ver-
meinhin ‚Bremer Klausel“ genannt, weil tragliche Vereinbarungen zwischen den
bel Inkrafttreten des Grundgesetzes Cle Kirchen und dem Lan  a Berlin regeln Cie
Bremer Landesverfassung VO  b 194 / e1- Zuschüsse des Landes den Personal-
Nen bekenntnisfireien Unterricht In 1bli- kosten der Kirchen. Nur einen kleinen Teil
scher Geschichte auf allgemeiner christli- der usgaben Lragen die Religionsgemein-
cher rundlage vorsah. Allerdings trafen schaften selbst berner ist Cie Schule für Cie
Cie Voraussetzungen Cdieser Vorschrift auch organisatorische Einfügung des Religions-
für den Westteil Berlins SS bis des unterrichts In den Unterrichtsbetrieb

Vgl Helge Sodan, 1n Sodan, Grundgesetz, Art
BVerfGE 7/0, 244, 251
Bundesverwaltungsgericht, Urteil VOo BVerwG 5/99
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Neutralitätspflicht nicht selbst zur Erteilung 

des Religionsunterrichts geeignet.2 Aufge-

löst wird dieser Konflikt, indem der Religi-

onsunterricht gemeinsame Aufgabe der Re-

ligionsgemeinschaften und des Staates ist, 

bei dem die Verantwortungsbereiche beider 

Institutionen eng miteinander verknüpft 

sind.3 Bemerkenswert ist dabei, dass die Re-

gelung über den Religionsunterricht nicht 

etwa bei den Vorschriften des Grundgeset-

zes zur Organisation des Staates zu finden 

ist, sondern mitten im Grundrechtskata-

log zwischen dem Recht auf Schutz der Fa-

milie und der Versammlungsfreiheit steht. 

Nach den Erfahrungen des Nationalsozia-

lismus und des Missbrauchs des Schulwe-

sens zur Umerziehung junger Menschen 

war dem Grundgesetzgeber die Frage der 

Bildung und der religiösen Unterweisung 

offensichtlich besonders wichtig. Natürlich 

ist keiner zur Teilnahme am Religionsunter-

richt gezwungen: Schüler können sich regel-

mäßig vom Religionsunterricht abmelden, 

wobei diese dann zumeist einen verpflich-

tenden Ersatzunterricht erhalten, etwa in 

Nordrhein-Westfalen das Fach „praktische 

Philosophie“ oder „Philosophie“.

Allerdings gilt Art. 7 Abs. 3 GG nicht 

in ganz Deutschland: Art. 141 regelt, dass 

Art. 7 Abs. 3 GG keine Anwendung in ei-

nem Bundesland findet, in dem am 1. Janu-

ar 1949 eine andere landesrechtliche Rege-

lung bestand. Diese Bestimmung wird ge-

meinhin „Bremer Klausel“ genannt, weil 

bei Inkrafttreten des Grundgesetzes die 

Bremer Landesverfassung von 1947 ei-

nen bekenntnisfreien Unterricht in Bibli-

scher Geschichte auf allgemeiner christli-

cher Grundlage vorsah. Allerdings trafen 

die Voraussetzungen dieser Vorschrift auch 

für den Westteil Berlins zu: §§ 13 bis 15 des 

2 Vgl. Helge Sodan, in: Sodan, Grundgesetz, 42018, Art. 7 Rn. 7.
3 BVerfGE 70, 244, 251.
4 Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 23.02.2000, BVerwG 6 C 5/99.

Schulgesetzes für Groß-Berlin vom 26. Juni 

1948 bestimmten, dass Religionsunterricht 

kein „ordentliches Lehrfach“ sei. Eine an-

dere Regelung wäre angesichts des Vier-

mächtestatus für ganz Berlin auch politisch 

kaum durchsetzbar gewesen. Damit galt 

aber am 1. Januar 1949 in Berlin eine ande-

re landesrechtliche Regelung, so dass Art. 7 

Abs. 3 GG in West-Berlin nicht anwendbar 

war. Mit der Wiedervereinigung Berlins er-

streckte sich diese Ausnahme nach über-

wiegender Ansicht auf ganz Berlin.4 Damit 

muss Religion in Berlin verfassungsrecht-

lich kein ordentliches Lehrfach sein.

Dies führt zu einer merkwürdigen Si-

tuation des Religionsunterrichts in Berlin: 

§ 13 des Berliner Schulgesetzes bestimmt: 

„Der Religions- und Weltanschauungsun-

terricht ist Sache der Religions- und Welt-

anschauungsgemeinschaften.“ Träger des 

Religionsunterrichts ist somit nicht das 

Land Berlin, sondern die Religionsgemein-

schaften. Der Religionsunterricht wird ge-

mäß § 13 Abs. 2 Satz 1 SchulG auch nicht 

von staatlichen Lehrkräften, sondern von 

Personen erteilt, welche die Befähigung 

zum Lehramt und eine Prüfung im Fach 

Religionslehre aufweisen können oder von 

Personen, die ein fachwissenschaftliches 

Studium an einer Hochschule oder eine 

vergleichbare Ausbildung abgeschlossen 

haben. Diese Lehrkräfte werden von den 

Religionsgemeinschaften beauftragt. Ver-

tragliche Vereinbarungen zwischen den 

Kirchen und dem Land Berlin regeln die 

Zuschüsse des Landes zu den Personal-

kosten der Kirchen. Nur einen kleinen Teil 

der Ausgaben tragen die Religionsgemein-

schaften selbst. Ferner ist die Schule für die 

organisatorische Einfügung des Religions-

unterrichts in den Unterrichtsbetrieb zu-
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ständig, indem S1e für Cie Erteilung des Re- Her SPD e1in für alle chüler verpflichten-
ligionsunterrichtes wöchentlich Zzwel Un- des Schulfach ‚Ethik” In der Sekundarstu-
terrichtsstunden 1M Stundenplan der Klas- fe 1{ 7.-10 Klasse) eingeführt.“ Befeuert
SCI1 freizuhalten hat und die entsprechen- wurde Cles Urc. einen „Ehrenmord”
den Unterrichtsräume unentgeltlich ZUFK einer Jungen Frau türkischer Abstammung
Verfügung stellt. Urc. ihren Bruder auf ffener Straße, weil

In der PraxIıs löst diese egelung eine diese ach Sse1iINer Auffassung Cie (jesetze
Reihe VO  b Problemen aUs, Cie den Reli- des slam missachtet und Cie Ehre der Fa-
gionsunterricht gegenüber anderen Fa- mıilie beschmutzt hatte.

wird nicht etwa alternativ ZU.chern benachteiligen. Es gibt keine ech-
ten Schulnoten, Zeugnisse ber Cie Teil- Religionsunterricht angeboten, sondern ist
nahme Religionsunterricht werden SC für alle chüler verpflichtend. rsprung-
trennt erteilt. DIe Religionsstunden WEI - ich War Clas Fach rein auf Werteerziehung
den oft AaUS$S organisatorischen Grüunden ausgerichtet. Anders als eiwa 1M Bundes-
den Rand des Unterrichtstages gelegt, and Brandenburg spielten religionswiS-
dass Cie chüler häufig 1Ur Cie Alternative senschatftliche Aspekte keine wesentliche
zwischen Religionsunterricht und TelIzZEeI DIes hat sich spater geändert. Heu-

wird das Ziel In Abs des Berlineren Religionslehrer werden {tmals
mehreren chulen eingesetzt und sind Cla- Schulgesetzes WwI1Ie olg definiert:
mıt zumelst In keinem Kollegium voll IN - „Zie] des Ethikunterrichts ist CS, Cle
tegriert. Nur weni1ge Religionslehrer er- Bereitschaft und Fähigkeit der Schülerin-
richten auch In einem anderen Fach Ins- Nen und chüler unabhängig VO  u ihrer kul-
gesamt ist er der Religionsunterricht turellen, ethnischen, religiösen und weltan-
häufig dem Risiko ausgesetzl, den Charak- Schaulıchen erkun fördern, sich SC
ter einer unverbindlichen Arbeitsgemein- mMeinsam mıt grundlegenden kulturellen
SC anzunehmen. Trotzdem nahmen und ethischen Problemen des individuellen
und nehmen viele Kinder Religions- Lebens, des gesellschaftlichen Zusammen-

lebens SOWILE mıt unterschiedlichen Wert-und Weltanschauungsunterricht teil: Im
Schuljahr 2018/2019 rund CVall- und Sinnangeboten konstruktiv auUselINAaN-
gelischen Religionsunterricht, der seizen. Das Fach Orlentiert
katholischen, 5.000 islamischen und sich den allgemeinen ethischen rund-

Lebenskundeunterricht des Hu- satzen, WIE S1E 1M Grundgesetz, In der Ver-
manistischen Verbandes, einem Weltan- fassung VO  u Berlin und 1M ildungs- und
schauungsunterricht auf agnostisch-athe- Erziehungsauftrag der SS und niederge-
istischer Grundlage”. Daneben gibt CS e1IN1- legt SInNcd. Es wird weltanschaulich und reli-
SC kleinere Anbieter, WIE Cie jüdische (Je- g1ÖS neutral unterrichtet.“
meinde Berlin. DIe Einführung des Faches lÖs-

erhebliche TOTEesTe anderem derIn Berlin wurde 1U  b 1M Jahr 2006
ach eingehender und kontroverser DIS- Kirchen AaUS. Es bestand Cie Befürchtung,
kussion innerhalb der regierenden Berli- dass Religionsunterricht In der ekundar-

https://fowid.de/meldung/berlin-religions-und-weltanschauungsunterricht-20 | Abruf:
08.2020].
Vgl hierzu MNar Jung, Direkte Demokratie ın Berlin, Der Fall „Pro Reli“ Berlin
2011, 18  —
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ständig, indem sie für die Erteilung des Re-

ligionsunterrichtes wöchentlich zwei Un-

terrichtsstunden im Stundenplan der Klas-

sen freizuhalten hat und die entsprechen-

den Unterrichtsräume unentgeltlich zur 

Verfügung stellt.

In der Praxis löst diese Regelung eine 

Reihe von Problemen aus, die den Reli-

gionsunterricht gegenüber anderen Fä-

chern benachteiligen. Es gibt keine ech-

ten Schulnoten, Zeugnisse über die Teil-

nahme am Religionsunterricht werden ge-

trennt erteilt. Die Religionsstunden wer-

den oft aus organisatorischen Gründen an 

den Rand des Unterrichtstages gelegt, so 

dass die Schüler häufig nur die Alternative 

zwischen Religionsunterricht und Freizeit 

haben. Religionslehrer werden oftmals an 

mehreren Schulen eingesetzt und sind da-

mit zumeist in keinem Kollegium voll in-

tegriert. Nur wenige Religionslehrer unter-

richten auch in einem anderen Fach. Ins-

gesamt ist daher der Religionsunterricht 

häufig dem Risiko ausgesetzt, den Charak-

ter einer unverbindlichen Arbeitsgemein-

schaft anzunehmen. Trotzdem nahmen 

und nehmen viele Kinder am Religions- 

und Weltanschauungsunterricht teil: Im 

Schuljahr 2018/2019 rund 77.000 am evan-

gelischen Religionsunterricht, 24.000 am 

katholischen, 5.000 am islamischen und 

65.000 am Lebenskundeunterricht des Hu-

manistischen Verbandes, einem Weltan-

schauungsunterricht auf agnostisch-athe-

istischer Grundlage5. Daneben gibt es eini-

ge kleinere Anbieter, wie die jüdische Ge-

meinde zu Berlin.

In Berlin wurde nun im Jahr 2006 

nach eingehender und kontroverser Dis-

kussion innerhalb der regierenden Berli-

5 https://fowid.de/meldung/berlin-religions-und-weltanschauungsunterricht-201819 [Abruf: 10.
08.2020].

6 Vgl. hierzu Otmar Jung, Direkte Demokratie in Berlin, Der Fall „Pro Reli“ 2007–2009, Berlin 
2011, 18 ff .

ner SPD ein für alle Schüler verpflichten-

des Schulfach „Ethik“ in der Sekundarstu-

fe II (7.–10. Klasse) eingeführt.6 Befeuert 

wurde dies durch einen „Ehrenmord“ an 

einer jungen Frau türkischer Abstammung 

durch ihren Bruder auf offener Straße, weil 

diese nach seiner Auffassung die Gesetze 

des Islam missachtet und die Ehre der Fa-

milie beschmutzt hatte.

Ethik wird nicht etwa alternativ zum 

Religionsunterricht angeboten, sondern ist 

für alle Schüler verpflichtend. Ursprüng-

lich war das Fach rein auf Werteerziehung 

ausgerichtet. Anders als etwa im Bundes-

land Brandenburg spielten religionswis-

senschaftliche Aspekte keine wesentliche 

Rolle. Dies hat sich später geändert. Heu-

te wird das Ziel in § 12 Abs. 5 des Berliner 

Schulgesetzes wie folgt definiert:

„Ziel des Ethikunterrichts ist es, die 

Bereitschaft und Fähigkeit der Schülerin-

nen und Schüler unabhängig von ihrer kul-

turellen, ethnischen, religiösen und weltan-

schaulichen Herkunft zu fördern, sich ge-

meinsam mit grundlegenden kulturellen 

und ethischen Problemen des individuellen 

Lebens, des gesellschaftlichen Zusammen-

lebens sowie mit unterschiedlichen Wert- 

und Sinnangeboten konstruktiv auseinan-

der zu setzen. […] Das Fach Ethik orientiert 

sich an den allgemeinen ethischen Grund-

sätzen, wie sie im Grundgesetz, in der Ver-

fassung von Berlin und im Bildungs- und 

Erziehungsauftrag der §§ 1 und 3 niederge-

legt sind. Es wird weltanschaulich und reli-

giös neutral unterrichtet.“

Die Einführung des Faches Ethik lös-

te erhebliche Proteste unter anderem der 

Kirchen aus. Es bestand die Befürchtung, 

dass Religionsunterricht in der Sekundar-

Lehmann / Religionsunterricht im öffentlichen Disput
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stufe och mehr den Rand gedrüc gehen: Wır gründeten mıt Gleichgesinn-
wurde. Insbesondere angesichts der Ver- ten einen ere1n, stellten eiInen Jungen
kürzung der gymnasialen Schulzeit VO  b gaglerten Mann für Cie Geschäftsführung
auf Jahren und der damıit verbundenen ein und mMileteten e1in Uro rst als WITr
Verdichtung der Stundentafel War Clas eine Cdiese Struktur geschaffen hatten, sind WITr
sicherlich berechtigte Befürchtung. auf Cie Kirchen ZUSCHANSCHHL. och heute

erinnere ich mich mıt Vergnugen —-

che Begegnungen. Als ich e{wa bel einem
DIT3 Empfang dem damaligen DIOzesanrats-

vorsitzenden VO  u unNnseren Plänen erzählte,
Im Rahmen der Abgeordnetenhauswah- wollte cleser mıt MI1r In e1in espräc Cla-
len des Jahres 2006 wurden Cie Vorausset- rüber eintreten, b Clas denn es sinnvoll
ZUNSCH für Cie Durchführung VO  b S- SEL Das Cie Art VO  u Diskussion,
egehren eulillic. vereinfacht. Gleichzei- Cie WITr nicht führen wollten. Ich erwider-
t1g wurden miragen veröffentlicht, t 3 Cdlass Clas Volksbegehren stattfinden WEI -

ach Cie ehrhelr der Berliner eine Wahl- de, Cie Kirchen könnten sich 1Ur entschei-
freiheit zwischen der Teilnahme Reli- den, mitzumachen oder nicht. Ich bin heute
g10NS- und Ethikunterricht befürworten och sicher, Class Cle ampagne ohne
wurde. So entstand Cie Inıtlative Pro Reli. Vorpreschen auf eigenes Risiko und

Wenn ich ber Cdilese Inıtlative schrei- auf eigene Kosten chnell zerredet worden
be, preche ich zugleic. ber e1in ucC. ware Das Konzept ging auf: Sehr chnell

stellten sich Cie Kirchen hinter Cle nıtlatı-me1lner eigenen Lebensgeschichte. DIe Inı-
latıve War Beginn Clas rgebnis eiInNnes Sehr bald WITr auch zahlreiche
Gesprächs Frühstückstisch mıt Me1- andere institutionelle Unterstützer.‘
Her Frau und uNnseren vier damals schul- Dabei en WITr nicht unbedingt auf
pflichtigen Kindern. DIe dee infach Sleg setizen können. Als ich den hemalıi-
Wır wollten Cie Möglichkeiten der sCcmH Regierenden Burgermeister VO  u Ber-
direkten Demokratie Cdazu nutzen, Wahl- lin, erhar' Diepgen, anriel, ihn als
freiheit zwischen Religions- und Ethikun- nterstutzer gewinnen, CI MI1r
terricht herbeizuführen. Mıt anderen Wor- gleich: „SIie WwISsen schon, Cdlass S1e Ende
ten Wır wollten ıIn Berlin eine annlıche keinen Erfolg en werden, aber ich 1n
Rechtslage herstellen WIE praktisch 1M Sahl- Cle Inıtlative wichtig und unterstutze S1E.  ß
Z est des Landes er chüler sollte In eineral In der Cle deutliche ehrnen!
Cie freie Wahl aben, b CI ik- Ooder keiner Religionsgemeinschaft angehört, ist
einem Religionsunterricht teilnehmen ll C4 schon reichlich gewagl, ein religionspo-

Teilweise ist darüber spekuliert WOII - litisches ema ZUFK Volksabstimmung füh-
den, b me1ine Familie und ich VO  u den KIr- Ten wollen aturlıc. hatten WITr (in —-

chen 1Ur vorgeschoben worden selen. Das chen Phasen mehr, anderen weniger) Cie
Gegenteil der Fall eine Frau und ich, VanC offnung, unls vielleicht doch urch-
WITr kennen Cie Kirchen und ihre rägheit. Aber C4 ging uns wenigstens Cla-
Daher beschlossen WIr, selbst In Vorleistung IU zeigen, Class eine solche Ma{fßnahme

Neben zahlreichen kirchlichen Institutionen wurde Clie Inıtlatıve uch VOo  3 der Jüdischen (1E-
meinde Berlin, dem Dachverband „Jürkisch-Islamische Un1ion der Anstalt für Religion e. V.,
der C.DU Berlin Uun: der FÜDP Berlin unterstutzt
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stufe I noch mehr an den Rand gedrückt 

würde. Insbesondere angesichts der Ver-

kürzung der gymnasialen Schulzeit von 13 

auf 12 Jahren und der damit verbundenen 

Verdichtung der Stundentafel war das eine 

sicherlich berechtigte Befürchtung.

2 Die Kampagne

Im Rahmen der Abgeordnetenhauswah-

len des Jahres 2006 wurden die Vorausset-

zungen für die Durchführung von Volks-

begehren deutlich vereinfacht. Gleichzei-

tig wurden Umfragen veröffentlicht, wo-

nach die Mehrheit der Berliner eine Wahl-

freiheit zwischen der Teilnahme am Reli-

gions- und Ethikunterricht befürworten 

würde. So entstand die Initiative Pro Reli.

Wenn ich über diese Initiative schrei-

be, so spreche ich zugleich über ein Stück 

meiner eigenen Lebensgeschichte. Die Ini-

tiative war zu Beginn das Ergebnis eines 

Gesprächs am Frühstückstisch mit mei-

ner Frau und unseren vier damals schul-

pflichtigen Kindern. Die Idee war einfach: 

Wir wollten die neuen Möglichkeiten der 

direkten Demokratie dazu nutzen, Wahl-

freiheit zwischen Religions- und Ethikun-

terricht herbeizuführen. Mit anderen Wor-

ten: Wir wollten in Berlin eine ähnliche 

Rechtslage herstellen wie praktisch im gan-

zen Rest des Landes. Jeder Schüler sollte 

die freie Wahl haben, ob er am Ethik- oder 

einem Religionsunterricht teilnehmen will.

Teilweise ist darüber spekuliert wor-

den, ob meine Familie und ich von den Kir-

chen nur vorgeschoben worden seien. Das 

Gegenteil war der Fall: Meine Frau und ich, 

wir kennen die Kirchen und ihre Trägheit. 

Daher beschlossen wir, selbst in Vorleistung 

7 Neben zahlreichen kirchlichen Institutionen wurde die Initiative auch von der Jüdischen Ge-
meinde zu Berlin, dem Dachverband „Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion“ e.V., 
der CDU Berlin und der FDP Berlin unterstützt.

zu gehen: Wir gründeten mit Gleichgesinn-

ten einen Verein, stellten einen jungen en-

gagierten Mann für die Geschäftsführung 

ein und mieteten ein Büro an. Erst als wir 

diese Struktur geschaffen hatten, sind wir 

auf die Kirchen zugegangen. Noch heute 

erinnere ich mich mit Vergnügen an man-

che Begegnungen. Als ich etwa bei einem 

Empfang dem damaligen Diözesanrats-

vorsitzenden von unseren Plänen erzählte, 

wollte dieser mit mir in ein Gespräch da-

rüber eintreten, ob das denn alles sinnvoll 

sei. Das war genau die Art von Diskussion, 

die wir nicht führen wollten. Ich erwider-

te, dass das Volksbegehren stattfinden wer-

de, die Kirchen könnten sich nur entschei-

den, mitzumachen oder nicht. Ich bin heute 

noch sicher, dass die ganze Kampagne ohne 

unser Vorpreschen auf eigenes Risiko und 

auf eigene Kosten schnell zerredet worden 

wäre. Das Konzept ging auf: Sehr schnell 

stellten sich die Kirchen hinter die Initiati-

ve. Sehr bald gewannen wir auch zahlreiche 

andere institutionelle Unterstützer.7

Dabei haben wir nicht unbedingt auf 

Sieg setzen können. Als ich den ehemali-

gen Regierenden Bürgermeister von Ber-

lin, Eberhard Diepgen, anrief, um ihn als 

Unterstützer zu gewinnen, sagte er mir so-

gleich: „Sie wissen schon, dass Sie am Ende 

keinen Erfolg haben werden, aber ich finde 

die Initiative wichtig und unterstütze sie.“ 

In einer Stadt, in der die deutliche Mehrheit 

keiner Religionsgemeinschaft angehört, ist 

es schon reichlich gewagt, ein religionspo-

litisches Thema zur Volksabstimmung füh-

ren zu wollen. Natürlich hatten wir (in man-

chen Phasen mehr, in anderen weniger) die 

vage Hoffnung, uns vielleicht doch durch-

zusetzen. Aber es ging uns wenigstens da-

rum zu zeigen, dass eine solche Maßnahme 
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zulasten der Religionsgemeinschaften ih- überstieg das, Was ber Cle kirchennahen
Ten politischen TEe1ISs hat amı wollten WITr Kanäle Organisieren SCWESCH ware Be-
gleichzeitig e1in Signal andere Landesre- VOLr WITr Cie ampagne für Cie zwelıte Stu-
glerungen senden: Wenn WITr zeigen konn- fe Starteten, ührten WITr sogenannte OCUS-
ten, Class selbst In dem vermeintlich athe- eetings UrcC. Dabei ädt IHNan

istischen Berlin ein Angriff auf den Religi- ach demoskopischen Gesichtspunkten
onsunterricht breiten gesellschaftlichen WI1I- ausgewählte ersonen e1In, Cie gemeinsam
derstand auslösen würde, wurde Clas ande- mıt einem Moderator eine gewIlSSe eit CA1S-

Bundesländer cdlavon bhalten, dem Ber- kutieren. DIe ersonen WwWwISsen nicht, Welr

S1E inlädt und Was Clas Ziel der Untersu-liner Vorbild folgen. Schliefßlic. wollten
WITr einen gesellschaftlichen Diskurs ber chung ist. Wır ührten drei olcher Treifen
Clas Verhältnis VO  u Staat und eligion und urch, jeweils ersonen diskutierten.
letztlich auch Cle gesellschaftliche Bedeu- Das rgebnis War ernuüchternd. Uns
Lung VOoO  b eligion anstofßen. wurde klar, Class WITFr allein mıt dem ema

DIe Geschichte der Inıtlative ist In eligion und Bildung nichts wurden CI -

nackten Zahlen chnell rzählt E1n S- reichen können. eligion und erst recht
egehren In Berlin ist eIs  1g In einem Religionsunterricht 1efß Cie Menschen
ersten chritt MUSSEeN Cle Inıtlatoren gleichgültig. Wır eben doch In dem
Unterschriften ammeln, Clas eigentli- religiös eher unterentwickelten Berlin. Das
che Volksbegehren inıt.eren. afür STE- eINZIEE, Was die Menschen interessieren
hen sechs Monate ZUFK Verfügung. Im ZWEeI- schien, War Clas ema Freiheit und Tole-
ten chritt braucht IHNan für Clas S- Fanz Daher stellten WITr Cie Kamp ABI1C völ-
egehren Cie Unterschriften VO  b 7 % der lig auf das ema der freien Wahl e1n. Das
wahlberechtigen Bevölkerung, Clas waren wurde 5  re1e Wahl zwischen
selinerzeıt In Berlin Napp 171.000 erso- und eligion berner etzten WITFr auf PIO-
N  S Ist diese Huüurde INCN, kommt CS mıinente Unterstutzer Der Fernsehmo-
ZUFK Volksabstimmung, bel der Cie ehrnen! derator Günther auch, Cie Schauspiele-
der Abstimmenden ustimmen I1USS Al- rın arıelle Ahrens, der Fufßballer AÄArne
lerdings I1US$S diese ehrher AaUs mindes- Friedrich Ooder auch der amals och nicht
tens %n er Wahlberechtigten bestehen. Sahnz bekannte Eckart VO  b Hirschhau-

DIe Stufe Unterschriften SCI1 mıt VO  b der Partıe. In dieser
ammeln ist schwerer, als IHNan anfäng- Phase engaglerten sich Cie Kirchen sehr:

ich en en WITr 1M Wesentlichen mıt Wır üuhrten ammlungen auf der Straße
„Bordmitteln bewältigt. Wır versuchten eın urch, VOTL (Gjottesdiensten wurde
Netzwerk ber Cle Kirchengemeinden auf- melt, der amalige evangelische Berliner
zubauen. Miıt Erfolg: ach sechs Onaten Bischof Wolfgang Huber sammelte selbst
hatten WITr ber ültige nterschrif- auf Weihnachtsmärkten SOWI1E VOLr den VO  b

ten gesammelt. In Cdieser Phase War Cle iıhm gehaltenen Weihnachtsgottesdiensten.
Kommunikation stark auf Cle Kernklientel DIe Unterstutzung, Cie WITFr AaUs dem O-
zugeschnitten und betonte Cle Vorteile e1- ischen Deutschlan erhielten, War SCALLIC
Ner Schuliıschen Religionserziehung. überwältigend. CDU und FDP unterstutz-

Schwieriger wurde bereits Cle Samm - ten das Volksbegehren, auch viele E1IN-
lung der Unterschriften In der zweıten zelpersönlic  eiten AaUs der SPD; Andrea
ule DIe Zahl, Cie alur benötigt wurde, Nahles und Wolfgang Thierse selen stell-
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zulasten der Religionsgemeinschaften ih-

ren politischen Preis hat. Damit wollten wir 

gleichzeitig ein Signal an andere Landesre-

gierungen senden: Wenn wir zeigen konn-

ten, dass selbst in dem vermeintlich so athe-

istischen Berlin ein Angriff auf den Religi-

onsunterricht breiten gesellschaftlichen Wi-

derstand auslösen würde, würde das ande-

re Bundesländer davon abhalten, dem Ber-

liner Vorbild zu folgen. Schließlich wollten 

wir einen gesellschaftlichen Diskurs über 

das Verhältnis von Staat und Religion und 

letztlich auch die gesellschaftliche Bedeu-

tung von Religion anstoßen.

Die Geschichte der Initiative ist in 

nackten Zahlen schnell erzählt. Ein Volks-

begehren in Berlin ist dreistufig. In einem 

ersten Schritt müssen die Initiatoren 20.000 

Unterschriften sammeln, um das eigentli-

che Volksbegehren zu initiieren. Dafür ste-

hen sechs Monate zur Verfügung. Im zwei-

ten Schritt braucht man für das Volks-

begehren die Unterschriften von 7 % der 

wahlberechtigen Bevölkerung, das waren 

seinerzeit in Berlin knapp 171.000 Perso-

nen. Ist diese Hürde genommen, kommt es 

zur Volksabstimmung, bei der die Mehrheit 

der Abstimmenden zustimmen muss. Al-

lerdings muss diese Mehrheit aus mindes-

tens 25 % aller Wahlberechtigten bestehen.

Die erste Stufe – 20.000 Unterschriften 

zu sammeln ist schwerer, als man anfäng-

lich denkt – haben wir im Wesentlichen mit 

„Bordmitteln“ bewältigt. Wir versuchten ein 

Netzwerk über die Kirchengemeinden auf-

zubauen. Mit Erfolg: Nach sechs Monaten 

hatten wir über 34.000 gültige Unterschrif-

ten gesammelt. In dieser Phase war die 

Kommunikation stark auf die Kernklientel 

zugeschnitten und betonte die Vorteile ei-

ner schulischen Religionserziehung.

Schwieriger wurde bereits die Samm-

lung der Unterschriften in der zweiten 

Stufe. Die Zahl, die dafür benötigt wurde, 

überstieg das, was über die kirchennahen 

Kanäle zu organisieren gewesen wäre. Be-

vor wir die Kampagne für die zweite Stu-

fe starteten, führten wir sogenannte Focus-

group Meetings durch. Dabei lädt man 

nach demoskopischen Gesichtspunkten 

ausgewählte Personen ein, die gemeinsam 

mit einem Moderator eine gewisse Zeit dis-

kutieren. Die Personen wissen nicht, wer 

sie einlädt und was das Ziel der Untersu-

chung ist. Wir führten drei solcher Treffen 

durch, jeweils 12 Personen diskutierten.

Das Ergebnis war ernüchternd. Uns 

wurde klar, dass wir allein mit dem Thema 

Religion und Bildung nichts würden er-

reichen können. Religion – und erst recht 

Religionsunterricht – ließ die Menschen 

gleichgültig. Wir waren eben doch in dem 

religiös eher unterentwickelten Berlin. Das 

einzige, was die Menschen zu interessieren 

schien, war das Thema Freiheit und Tole-

ranz. Daher stellten wir die Kampagne völ-

lig auf das Thema der freien Wahl ein. Das 

Motto wurde „Freie Wahl zwischen Ethik 

und Religion“. Ferner setzten wir auf pro-

minente Unterstützer: Der Fernsehmo-

derator Günther Jauch, die Schauspiele-

rin Marielle Ahrens, der Fußballer Arne 

Friedrich oder auch der damals noch nicht 

ganz so bekannte Eckart von Hirschhau-

sen waren mit von der Partie. In dieser 

Phase engagierten sich die Kirchen sehr: 

Wir führten Sammlungen auf der Straße 

durch, vor Gottesdiensten wurde gesam-

melt, der damalige evangelische Berliner 

Bischof Wolfgang Huber sammelte selbst 

auf Weihnachtsmärkten sowie vor den von 

ihm gehaltenen Weihnachtsgottesdiensten. 

Die Unterstützung, die wir aus dem katho-

lischen Deutschland erhielten, war schlicht 

überwältigend. CDU und FDP unterstütz-

ten das Volksbegehren, auch viele Ein-

zelpersönlichkeiten aus der SPD; Andrea 

Nahles und Wolfgang Thierse seien stell-
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vertretend erwähnt. DIe grofße Herausf{or- EinIge Argumente
derung War allerdings, Cie Inıtlative nicht
als eine solche der damaligen UÜppositions- Der Platz hier reicht nicht AaUs, Cie voll-
artelen erscheinen lassen (was S1E Ja ständige Diskussion oder auch 1Ur die Är-
auch nicht war). Daher Unterstutzung e1- gumentatıon der Inıtlatıve und ihrer (Teg-
nerse1lls, Distanz andererseits. Glücklicher- Ner halbwegs wiederzugeben. Dennoch
Wwelse en Cie artelen das verstanden. möchte ich wenigstens einIge weni1ge

DIe Diskussion wurde kontroverser Grundüberlegungen arlegen.
und polemischer, aber und Clas War uns Der Staat hat 21n Interesse religiö-
wichtig WITFr hatten eine breite Olfentiliıche SEr Bildung: Der Staat ebt VO  u Vorausset-
Debatte. Das rgebnis War SCHLLEISLIC be- ZUNSCH, Cle selbst nicht Schalfen kann.?
eiINAdrucken! Wır ählten Ende Cle- 1eses berühmte /Zitat des ehemaligen
SCI Phase selbst 307/.000 Unterstutzerun- Bundesverfassungsrichters Ernst-Wolfgang
terschriften, ach der Prüfung wurden gul Böckenförde beschreibt Clas (Gsrundinteres-
265.000 anerkannt. SC VO  u Gesellschaft auch religiöser Bil-

Dem eigentlichen atum der Abstim- dung Der Staat braucht Cie Werteorlentie-
IHUNS gingen erneut el Olfentliche DIS- LUNS selINer Burger, ohne Class CI diese Wer-
kussionen VOTaUS, €l Selten, Cie Befür- allgemeinverbindlich vorgeben darf. Da-

her I1US$S CI Pluralität auch In der Wertever-worter WwIe die Gegner der Inıtlative, plaka-
lerten 1M Ööffentlichen Strafßenraum. Un- mittlung garantıieren, den Rahmen Cdafür

Forderung ach Wahlfreiheit wurde schallen, Class Cie Voraussetzungen SseiINner
Ex1istenz sich ohne SeEINeE direkte Einfluss-der Wahlzwang entgegengesetzl: Wenn e1in

Wahlpflichtfach eingeführt würde, MUSS- nahme entwickeln können. war hat sich
ten Cie chüler zwischen eligion Ooder der Staat inhaltlich neutral verhalten,

wählen und könnten nicht €1 Fa- aber CI hat ein Interesse daran, Cie eraus-
cher belegen. Der Berliner Senat veröffent- bildung VOoO  b Werten, Lebensanschauungen
lichte mıt Steuermitteln e79. Anzeigen und religiösen Nnhalten genere. Öördern.

unNnsere Inıtlative, jedenfalls bis Clas eligion ohne Bildung ist gefährlich:
Oberverwaltungsgericht Cles untersagte.” eligion ist mehr als e1in Gefuhl. ıne rein
DIe erven agen an subjektiv empfundene, VO  u der asls der

AÄAm 26 pri 2009 erfolgte Cie S- Vernuntfit getrennte Religiosität lässt sich
abstimmung. Wır verfehlten nicht 1Ur Clas leicht In Cie Irre leiten. Der theologisch
(Quorum VO  b %n der Stimmberechtigten, ScCHhIecC begründete Fanatısmus eiInNnes „ 1S-
CS sprach sich auch eine appe ehrher lamischen Staats  C6 ist Cdafür ebenso e1in Bel-
der Abstimmenden unNnsere nıtlatı- spie. WwIe manche fundamental cArısiliche
VeC AaUS. Natürlich War Cles eine grofße Ent- ewegung etwa In den USA Wer Cie Ver-
täuschung. CS uns nicht gelungen WAal, nunft als allgemeine Diskussions- und Ke-
unNnsere 1ente. ausreichend mobilisie- Hexionsebene verlässt, kann ber verschie-
Ten oder die Stimmung doch gekippt dene Glaubensrichtungen hinweg keine
werden WITFr ohl Nnlıe erfahren. Gemeinsamkeit mehr erzielen. Daher hat

C(OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss VOo C(QVG 43.09
YNSI- Wolfgang Böckenförde, DIie Entstehung des taates als Vorgang der Säkularisation, 1N: ders.,
Recht, aat, Freiheit. Studien ZuUuU!T Rechtsphilosophie, Staatstheorie Uun: Verfassungsgeschichte
(Stw 914), Frankfurt 2006, 1172
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vertretend erwähnt. Die große Herausfor-

derung war allerdings, die Initiative nicht 

als eine solche der damaligen Oppositions-

Parteien erscheinen zu lassen (was sie ja 

auch nicht war). Daher: Unterstützung ei-

nerseits, Distanz andererseits. Glücklicher-

weise haben die Parteien das verstanden.

Die Diskussion wurde kontroverser 

und polemischer, aber – und das war uns 

wichtig – wir hatten eine breite öffentliche 

Debatte. Das Ergebnis war schließlich be-

eindruckend: Wir zählten am Ende die-

ser Phase selbst 307.000 Unterstützerun-

terschriften, nach der Prüfung wurden gut 

265.000 anerkannt.

Dem eigentlichen Datum der Abstim-

mung gingen erneut heiße öffentliche Dis-

kussionen voraus, beide Seiten, die Befür-

worter wie die Gegner der Initiative, plaka-

tierten im öffentlichen Straßenraum. Un-

serer Forderung nach Wahlfreiheit wurde 

der Wahlzwang entgegengesetzt: Wenn ein 

Wahlpflichtfach eingeführt würde, müss-

ten die Schüler zwischen Religion oder 

Ethik wählen und könnten nicht beide Fä-

cher belegen. Der Berliner Senat veröffent-

lichte mit Steuermitteln bezahlte Anzeigen 

gegen unsere Initiative, jedenfalls bis das 

Oberverwaltungsgericht dies untersagte.8 

Die Nerven lagen blank.

Am 26. April 2009 erfolgte die Volks-

abstimmung. Wir verfehlten nicht nur das 

Quorum von 25 % der Stimmberechtigten, 

es sprach sich auch eine knappe Mehrheit 

der Abstimmenden gegen unsere Initiati-

ve aus. Natürlich war dies eine große Ent-

täuschung. Ob es uns nicht gelungen war, 

unsere Klientel ausreichend zu mobilisie-

ren oder die Stimmung doch gekippt war, 

werden wir wohl nie erfahren.

8 OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 23.04.2009 – OVG 3 S 43.09.
9 Ernst-Wolfgang Böckenförde, Die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation, in: ders., 

Recht, Staat, Freiheit. Studien zur Rechtsphilosophie, Staatstheorie und Verfassungsgeschichte 
(stw 914), Frankfurt a. M. 2006, 112 f.

3 Einige Argumente

Der Platz hier reicht nicht aus, um die voll-

ständige Diskussion oder auch nur die Ar-

gumentation der Initiative und ihrer Geg-

ner halbwegs wiederzugeben. Dennoch 

möchte ich wenigstens einige wenige 

Grundüberlegungen darlegen.

– Der Staat hat ein Interesse an religiö-

ser Bildung: Der Staat lebt von Vorausset-

zungen, die er selbst nicht schaffen kann.9 

Dieses berühmte Zitat des ehemaligen 

Bundesverfassungsrichters Ernst-Wolfgang 

Böckenförde beschreibt das Grundinteres-

se von Gesellschaft auch an religiöser Bil-

dung. Der Staat braucht die Werteorientie-

rung seiner Bürger, ohne dass er diese Wer-

te allgemeinverbindlich vorgeben darf. Da-

her muss er Pluralität auch in der Wertever-

mittlung garantieren, den Rahmen dafür 

schaffen, dass die Voraussetzungen seiner 

Existenz sich ohne seine direkte Einfluss-

nahme entwickeln können. Zwar hat sich 

der Staat inhaltlich neutral zu verhalten, 

aber er hat ein Interesse daran, die Heraus-

bildung von Werten, Lebensanschauungen 

und religiösen Inhalten generell zu fördern.

– Religion ohne Bildung ist gefährlich: 

Religion ist mehr als ein Gefühl. Eine rein 

subjektiv empfundene, von der Basis der 

Vernunft getrennte Religiosität lässt sich 

leicht in die Irre leiten. Der theologisch 

schlecht begründete Fanatismus eines „Is-

lamischen Staats“ ist dafür ebenso ein Bei-

spiel wie manche fundamental christliche 

Bewegung etwa in den USA. Wer die Ver-

nunft als allgemeine Diskussions- und Re-

flexionsebene verlässt, kann über verschie-

dene Glaubensrichtungen hinweg keine 

Gemeinsamkeit mehr erzielen. Daher hat 
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Cie Gesellschaft ein Interesse daran, dass wirklichkei mıt seiner/ihrer eigenen IC-

gerade dieser Zusammenhang oder jeden- ligiösen Tradition In inklang bringen
können. Wer mithin wirklicher ethi-Cie Widerspruchsfreiheit VO  b eligion

und Vernuntfit erkannt WITCL DIes lässt sich scher Bildung interessier 1st, cdarft religiö-
ohne religiöse Bildung nicht erreichen. Gegebenheiten nicht aufßer Acht lassen.

Religionsunterricht ist 21n Mittel der eligion ist 2in menschliches rund-
Integration: Im Religionsunterricht WEI - bedürfnis: Der bedingungslose Glaube
den Cie chüler dort abgeholt, S1E her- Cie Erkenntnisfähigkeit der NaturwI1issen-
kommen. Gerade In einer kulturell vielfäl- schaften dürfte spatestens se1lit INnstein der
tigen Gesellschaft ist C4 wichtig, Class Junge Vergangenheit angehören. Wır wIlssen, Cdlass
Menschen sich auch In ihrer eigenen kul- WITr vielleicht Erkenntnisse widerlegen kön-
turellen Identität ANSCHOÖLTT fühlen und NECN, S1E aber regelmäfßig ohne (Gsrundan-
lernen, sich mıt ihren hergebrachten CGlau- nahmen nicht DOSILLV beweisen können.
bensvorstellungen In uUuNnsere Gesellschaft Wır sind aher, Wenn WITr überhaupt etwas

einzubringen. Hierfür sollen S1E auch In WwISsSen wollen, gewIsser e1Ise CGlau-
ihrem religiösen Umif{eld sprachfähig SE1IN. ben verurteilt. Mithin gehört Glauben Je-
Einfach ausgedrückt: Man kann einem 15 - enTlalls für Cle nachdenklichen Menschen
lamischen Jungen 1M Ethikunterricht Ze1- einer Grundbedingung ihrer menschli-
SCH, Class der Mensch edel, hilfreich und chen ExIistenz. Ohne Glauben ist Erkennt-
gul ist, 1M UÜbrigen anner und Frauen NS SCHAIIC. nicht möglich. Glauben gehört
1M Wesentlichen gleichberechtigt Sind. Er- er nicht 1Ur den Grundbedürfnissen,
ar diesem Jungen jedoch SsSein ater beim sondern auch den (Gsrundvoraussetzun-
Abendbrot, Class dessen ungeachtet SE£1- sCcmH eigentlichen Menschseins. Es steht dem
1E Schwester e1in opftuc. tragen habe, Staat gul all, Cleses Bedürfnis als Teil der
weil Clas ScCHLEISLILC. 1M oran stehe, Persönlichkeitsentfaltung fördern, auch
wird nichts entgegnen en ern mıt einem Angebot für Religionsunterricht.
asselDbe Kınd aber 1M islamischen Religi- Gesellschaft raucht Persönlichkeits-
onsunterricht ber den rsprung des bildung: iıne Gesellsc ebt nicht 1Ur

Kopftuchtragens und kann C4 Um- VO  b der Summe des In ihr angesammelten
ständen seInem aler beispielsweise erkla- 1Ssens, sondern auch Urc. Cie AaUS$S ihr
T, Class Clas Iragen des Kopftuchs VOTF1S- hervorgegangenen Persönlichkeiten. Zur
lamischen Ursprungs und keineswegs ein Persönlichkeitsbildung gehört jedoch
zwingendes des Korans ist, wird CS sentlich Clas Kingen mıt der eigenen ExXIS-
mıt seInem aler eine Sahnz andere Diskus- tenz genere und mıt der Gottesfrage 1M
S1072 führen können. ater WIE Sohn WEI - Besonderen. In einer pluralen Gesellschaft
den lernen können, ihre westliche Lebens- I1US$S der Staat e1in Interesse cdaran ha-

ben, dass jeder seinen Weg findet, ZUFK

Weiterführende Lıteratur: ausgeglichenen und In sich ruhenden Per-
SONIIC.  el werden. on AaUs diesemOtmar Jung, Direkte Demokratie In Berlin,

Der Fall „Pro el  1  z“_Berlin 201 TUnN:! hat Cie Gesellschaft jedes Interesse
daran, den Einzelnen auch religiös fortzu-1ne umfassende Darstellung der
bildenKampagne SOWILE Analyse politikwis-

senschaftlichen Gesichtspunkten. Wissen eligion gehört ZU  S kul-
turellen Grundwissen: Das Wissen ber Re-
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die Gesellschaft ein Interesse daran, dass 

gerade dieser Zusammenhang oder jeden-

falls die Widerspruchsfreiheit von Religion 

und Vernunft erkannt wird. Dies lässt sich 

ohne religiöse Bildung nicht erreichen.

– Religionsunterricht ist ein Mittel der 

Integration: Im Religionsunterricht wer-

den die Schüler dort abgeholt, wo sie her-

kommen. Gerade in einer kulturell vielfäl-

tigen Gesellschaft ist es wichtig, dass junge 

Menschen sich auch in ihrer eigenen kul-

turellen Identität angenommen fühlen und 

lernen, sich mit ihren hergebrachten Glau-

bensvorstellungen in unsere Gesellschaft 

einzubringen. Hierfür sollen sie auch in 

ihrem religiösen Umfeld sprachfähig sein. 

Einfach ausgedrückt: Man kann einem is-

lamischen Jungen im Ethikunterricht zei-

gen, dass der Mensch edel, hilfreich und 

gut ist, im Übrigen Männer und Frauen 

im Wesentlichen gleichberechtigt sind. Er-

klärt diesem Jungen jedoch sein Vater beim 

Abendbrot, dass dessen ungeachtet sei-

ne Schwester ein Kopftuch zu tragen habe, 

weil das schließlich so im Koran stehe, 

wird er nichts zu entgegnen haben. Lernt 

dasselbe Kind aber im islamischen Religi-

onsunterricht etwas über den Ursprung des 

Kopftuchtragens und kann es unter Um-

ständen seinem Vater beispielsweise erklä-

ren, dass das Tragen des Kopftuchs voris-

lamischen Ursprungs und keineswegs ein 

zwingendes Gebot des Korans ist, wird es 

mit seinem Vater eine ganz andere Diskus-

sion führen können. Vater wie Sohn wer-

den lernen können, ihre westliche Lebens-

wirklichkeit mit seiner/ihrer eigenen re-

ligiösen Tradition in Einklang bringen zu 

können. Wer mithin an wirklicher ethi-

scher Bildung interessiert ist, darf religiö-

se Gegebenheiten nicht außer Acht lassen.

– Religion ist ein menschliches Grund-

bedürfnis: Der bedingungslose Glaube an 

die Erkenntnisfähigkeit der Naturwissen-

schaften dürfte spätestens seit Einstein der 

Vergangenheit angehören. Wir wissen, dass 

wir vielleicht Erkenntnisse widerlegen kön-

nen, sie aber regelmäßig ohne Grundan-

nahmen nicht positiv beweisen können. 

Wir sind daher, wenn wir überhaupt etwas 

wissen wollen, in gewisser Weise zum Glau-

ben verurteilt. Mithin gehört Glauben je-

denfalls für die nachdenklichen Menschen 

zu einer Grundbedingung ihrer menschli-

chen Existenz. Ohne Glauben ist Erkennt-

nis schlicht nicht möglich. Glauben gehört 

daher nicht nur zu den Grundbedürfnissen, 

sondern auch zu den Grundvoraussetzun-

gen eigentlichen Menschseins. Es steht dem 

Staat gut an, dieses Bedürfnis als Teil der 

Persönlichkeitsentfaltung zu fördern, auch 

mit einem Angebot für Religionsunterricht.

– Gesellschaft braucht Persönlichkeits-

bildung: Eine Gesellschaft lebt nicht nur 

von der Summe des in ihr angesammelten 

Wissens, sondern auch durch die aus ihr 

hervorgegangenen Persönlichkeiten. Zur 

Persönlichkeitsbildung gehört jedoch we-

sentlich das Ringen mit der eigenen Exis-

tenz generell und mit der Gottesfrage im 

Besonderen. In einer pluralen Gesellschaft 

muss so der Staat ein Interesse daran ha-

ben, dass jeder seinen Weg findet, um zur 

ausgeglichenen und in sich ruhenden Per-

sönlichkeit zu werden. Schon aus diesem 

Grund hat die Gesellschaft jedes Interesse 

daran, den Einzelnen auch religiös fortzu-

bilden.

– Wissen um Religion gehört zum kul-

turellen Grundwissen: Das Wissen über Re-
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ligion und religiöse Unterschiede ist In katholischen Mitchristen IN-
Gesellsc ZU. Teil erschreckend ITNen aben, ohne Class C4 gleich

ger1ing. Über viele persönliche Gesprächs- terschiedliche Sakramentsverständnisse SC
erlebnisse könnte ich hier berichten, In de- SaNSch SEL Es Cles ein chritt VO  u der

Okumene des sich Betrachtens hın einerNen MI1r aNnsONsStTeN hervorragend -
bildete Menschen nicht einmal ansatzwel- Okumene des gemeinsamen andelns

erklären konnten, welche Grundunter- für viele e1in echter Perspektivwechsel.
chiede zwischen den christlichen Konfes-
SIONen oder diesen und anderen Religionen Außere Wirkungbestehen. DIe KkenntnIisse ber andere Reli-
gjonen, insbesondere VO  u Islam und uden- DIe Anzahl der Religionsunterricht
(um, sind MmMels nicht einmal rudimentär Teilnehmenden hat ZWaar ıIn den etzten
vorhanden. Verantwortet lauben Jahren abgenommen, allerdings 1Ur sehr
VOTaus wIsSsen, glaubt, aber ger1ing. ach Einschätzung eiInNnes Vertreters
auch, Was den eigenen Glauben VOoO  b ande- der katholischen Kirche In Berlin INas dies
Ten Überzeugungen unterscheidet. auch daran elegen aben, dass den Eltern

und chulern die Bedeutung des Religi-
onsunterrichts VOTL ugen eführt wurde.

Nachwirkung Wenn sich schon Cie darum
streıtel, kann der Religionsunterricht nicht

ach mehr als zehn Jahren stellt Sahnz belanglos SC1IN.
Viele Menschen In der enZU.sich die Frage, b uns diese Inıtlatıve heu-

och hat. Ich me1ıne Jal ersten Mal erlebt, Class Cie Frage ach (jott
In Cie einer gesellschaftlichen Ausel-

41 nnere Wirkung nandersetzung gestellt wurde. Bel der AÄn-
hörung 1M Abgeordnetenhaus VO Maı

Es ist uns gelungen, 1M Rahmen der Un- 2008 Aufßerte sich ein Vertreter des Huma-
terschriftensammlung Menschen dazu nistischen erbands Deutschlan: In ezug
bewegen, für ein religiöses ema auf Cle auf den Lehrplan der evangelischen Kirche.
Straße gehen. DIes War für viele eine völ- Danach sollen Cie chüler lernen, Cie Fra-
lig CUuU«Cc Erfahrung, auf der ralße STE- SC ach (zott tellen Er me1ıminte: „ES Mas
hen, Unterschriften sammeln und sich In Keglonen, 7, B 1M en Deutschlands,
€1 mMıtunter beschimpften las- och üblich Salık Class e1in olches

Lernziel In der Ööffentlichen Schule nichtSCI1, und ZW ar letztlich für eine Handlung
AaUs nNnnerer Glaubensüberzeugung. AÄAm besonders In Frage stellt Aber In einer auf-
Ende jedoch viele stolz auf dlas, Was geklärten, liberalen und mehrheitlic. säku-
S1E emacht hatten. Das hat nachgewirkt. lar Oorlıentlerten WIE Berlin kann e1in

ıne evangelische Religionslehrerin olches Lernziel doch nicht ernsthaft Teil
des staatlichen Curriculums sein.  «10 Deut-erzählte MI1r Ende der Inıtlatiıve,

welch schönes ökumenisches YTIeDN1s CS licher kann IHNan den Unterschie: UnNsSCcC-

für S1E SCWESCH Sel, gemeinsam mıt ihren Ter ampagne Sarl nicht machen: DIe Frage

Abgeordnetenhaus VOo  3 Berlin, Wahlperiode Wortprotokoll BildJugFam VOo Maı
2008,
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ligion und religiöse Unterschiede ist in un-

serer Gesellschaft zum Teil erschreckend 

gering. Über viele persönliche Gesprächs-

erlebnisse könnte ich hier berichten, in de-

nen mir ansonsten hervorragend ausge-

bildete Menschen nicht einmal ansatzwei-

se erklären konnten, welche Grundunter-

schiede zwischen den christlichen Konfes-

sionen oder diesen und anderen Religionen 

bestehen. Die Kenntnisse über andere Reli-

gionen, insbesondere von Islam und Juden-

tum, sind meist nicht einmal rudimentär 

vorhanden. Verantwortet zu glauben setzt 

voraus zu wissen, woran man glaubt, aber 

auch, was den eigenen Glauben von ande-

ren Überzeugungen unterscheidet. 

4 Nachwirkung

Nach etwas mehr als zehn Jahren stellt 

sich die Frage, ob uns diese Initiative heu-

te noch etwas zu sagen hat. Ich meine ja!

4.1 Innere Wirkung

Es ist uns gelungen, im Rahmen der Un-

terschriftensammlung Menschen dazu zu 

bewegen, für ein religiöses Thema auf die 

Straße zu gehen. Dies war für viele eine völ-

lig neue Erfahrung, auf der Straße zu ste-

hen, Unterschriften zu sammeln und sich 

dabei mitunter sogar beschimpfen zu las-

sen, und zwar letztlich für eine Handlung 

aus innerer Glaubensüberzeugung. Am 

Ende jedoch waren viele stolz auf das, was 

sie gemacht hatten. Das hat nachgewirkt.

Eine evangelische Religionslehrerin 

erzählte mir gegen Ende der Initiative, 

welch schönes ökumenisches Erlebnis es 

für sie gewesen sei, gemeinsam mit ihren 

10 Abgeordnetenhaus von Berlin, 16. Wahlperiode Wortprotokoll BildJugFam 16 / 24 vom 22. Mai 
2008, 8.

katholischen Mitchristen etwas unternom-

men zu haben, ohne dass es gleich um un-

terschiedliche Sakramentsverständnisse ge-

gangen sei. Es war dies ein Schritt von der 

Ökumene des sich Betrachtens hin zu einer 

Ökumene des gemeinsamen Handelns – 

für viele ein echter Perspektivwechsel.

4.2 Äußere Wirkung

Die Anzahl der am Religionsunterricht 

Teilnehmenden hat zwar in den letzten 

Jahren abgenommen, allerdings nur sehr 

gering. Nach Einschätzung eines Vertreters 

der katholischen Kirche in Berlin mag dies 

auch daran gelegen haben, dass den Eltern 

und Schülern die Bedeutung des Religi-

onsunterrichts vor Augen geführt wurde. 

Wenn sich schon die ganze Stadt darum 

streitet, kann der Religionsunterricht nicht 

so ganz belanglos sein.

Viele Menschen in der Stadt haben zum 

ersten Mal erlebt, dass die Frage nach Gott 

in die Mitte einer gesellschaftlichen Ausei-

nandersetzung gestellt wurde. Bei der An-

hörung im Abgeordnetenhaus vom 22. Mai 

2008 äußerte sich ein Vertreter des Huma-

nistischen Verbands Deutschland in Bezug 

auf den Lehrplan der evangelischen Kirche. 

Danach sollen die Schüler lernen, die Fra-

ge nach Gott zu stellen. Er meinte: „Es mag 

in Regionen, z. B. im Süden Deutschlands, 

noch üblich sein, dass man ein solches 

Lernziel in der öffentlichen Schule nicht 

besonders in Frage stellt. Aber in einer auf-

geklärten, liberalen und mehrheitlich säku-

lar orientierten Stadt wie Berlin kann ein 

solches Lernziel doch nicht ernsthaft Teil 

des staatlichen Curriculums sein.“10 Deut-

licher kann man den Unterschied zu unse-

rer Kampagne gar nicht machen: Die Frage 
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ach (jott ist eine urmenschliche Frage, S1E fiktfireies Miteinander ermöglichen,
A4aUSs der Bildung verdrängen, ware nicht hat auch Cie Grun:  edürifnisse der Men-
1Ur kulturell e1in ArmutszeugnI1s, Ntier- schen Öördern. Zu diesen gehört
richt ohne diese Frage wurde einem SalZ- sentlich Cie religiöse Frage, Cie Frage ach

(Jott. 1ese cdarf der Staat nicht selbst be-heitlichen Bildungsideal nicht erecht.
Das Verhältnis VO  b Kirche und Staat antworten, CI wurde sich Cdamıt Cie Stel-

hat sich In Berlin und Brandenburg eher le des obersten Wertvermiuittlers setizen, Cie
verbessert. DIe Kirchen wurden als gesell- iıhm nicht zusteht. Lediglich den Rahmen
schaftlich relevant wahrgenommen, das kann seizen. Eın staatlicherseits VCI-

kirchliche Milieu als e1INeS, Clas gegebenen- pflichtendes Fach 1. ıIn dem ezielt
für SsSeine Interessen SCHAUSO kämpfen erte vermiuittelt werden sollen, steht 1M-

kann WwIe andere soz1lale (sruppen Das Je- INer In der Gefahr dieser Übergriffigkeit.
In keinem Fall kann CS eisten, Was CS 41ldoch ist In einer Demokratie wichtig. Im-

merhin ist Demokratie Cie ständige Ausel- weltanschaulich neutral bleiben und
nandersetzung mıt Meınungen; e1in Behar- gleichzeitig einen echten Beıltrag ZUFK Wer-
Ten auf tradierten Rechten und 1Ichten tebildung der chüler eisten.

auf ange 1C. nichts. Vielleicht INas Ich me1ıne aher, Class Cie Berliner LO-
CS e1in Zautfall Se1IN Als Cie Bundesregierung SUunNng nicht Cie letzte Antwort ist. Letztlich
mıt den Ministerpräsidenten während der wird eine VO  b den Grundfragen mensch-
Corona-Krise In einem gemeinsamen Pa- licher ExI1istenz losgelöste immer
pler ausdrücklich e1in Verbot des al- ihre Schwächen aben, zumal Wenn S1€
tens VO  b (ottesdiensten aussprach (was In VO Staat vermittelt WwIrcl. TEeUNC. ist Clas

Aushalten VO  b Unterschieden, Cie Förde-diesem Kontext ziemlich eindeutig verfas-
sungswidrig SCWESCH sein dürfte), wurde LUuNng der Herausbildung unterschiedlicher
Cles VO  b Berlin und Brandenburg nicht Überzeugungen immer Clas größere Wag-
umgesetzl. Vielleicht hat IHNan infach RKes- NS DIes jedoch ijeg In der alur einer
pekt VOTL der gesellschaftlichen Kraft der freien Gesellsc Und 1Ur diese Freiheit
Kirchen. DIe Kirchen en sich dennoch bringt eine Gesellschaft wirklich

Cie allgemeinen Regelungen für Ver-
sammlungen gehalten. Der Autor Christoph Lehmann, gebo-

ren 1961 In Berlin, tudium der Rechts-
wissenschaft der Freien Untversita Ber-

us  IC lin, der Universite de (Jeneve und der UnNt-
versity of Texas at ustin, Referendariat In

In der aCcC. hat Cie Debatte eiInen gesell- Berlin, 1989 Promaotion zZU  S Dr LUT., setit
schaftlichen TUN!  Ssens Olien bar Leben 1990 Rechtsanwalt zundchst In Hamburg,
WITr In einer Gesells: Cle mıt Pluralität ab 1997 In Berlin, setit 1996 auch als NOoO-
nicht umgeht, sondern S1E fördert? Stre- EFar zugelassen; In verschiedenen parteipoli-
ben WITr eine bedingungslose Harmonie tischen Funktionen aktiv SOWI1E Justitiar der
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rantiıeren Dabei hat nicht 1Ur e1in kon- Elternschaft Deutschlands
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nach Gott ist eine urmenschliche Frage, sie 

aus der Bildung zu verdrängen, wäre nicht 

nur kulturell ein Armutszeugnis, Unter-

richt ohne diese Frage würde einem ganz-

heitlichen Bildungsideal nicht gerecht.

Das Verhältnis von Kirche und Staat 

hat sich in Berlin und Brandenburg eher 

verbessert. Die Kirchen wurden als gesell-

schaftlich relevant wahrgenommen, das 

kirchliche Milieu als eines, das gegebenen-

falls für seine Interessen genauso kämpfen 

kann wie andere soziale Gruppen. Das je-

doch ist in einer Demokratie wichtig. Im-

merhin ist Demokratie die ständige Ausei-

nandersetzung mit Meinungen; ein Behar-

ren auf tradierten Rechten und Pflichten 

hilft auf lange Sicht nichts. Vielleicht mag 

es ein Zufall sein: Als die Bundesregierung 

mit den Ministerpräsidenten während der 

Corona-Krise in einem gemeinsamen Pa-

pier ausdrücklich ein Verbot des Abhal-

tens von Gottesdiensten aussprach (was in 

diesem Kontext ziemlich eindeutig verfas-

sungswidrig gewesen sein dürfte), wurde 

dies von Berlin und Brandenburg so nicht 

umgesetzt. Vielleicht hat man einfach Res-

pekt vor der gesellschaftlichen Kraft der 

Kirchen. Die Kirchen haben sich dennoch 

an die allgemeinen Regelungen für Ver-

sammlungen gehalten.

5 Ausblick

In der Sache hat die Debatte einen gesell-

schaftlichen Grunddissens offenbart: Leben 

wir in einer Gesellschaft, die mit Pluralität 

nicht nur umgeht, sondern sie fördert? Stre-

ben wir eine bedingungslose Harmonie an 

oder leben wir mit den unterschiedlichen 

Lebensentwürfen, ja fördern sie gar?

Der Staat hat die Rahmenbedingungen 

gesellschaftlichen Zusammenlebens zu ga-

rantieren. Dabei hat er nicht nur ein kon-

fliktfreies Miteinander zu ermöglichen, er 

hat auch die Grundbedürfnisse der Men-

schen zu fördern. Zu diesen gehört we-

sentlich die religiöse Frage, die Frage nach 

Gott. Diese darf der Staat nicht selbst be-

antworten, er würde sich damit an die Stel-

le des obersten Wertvermittlers setzen, die 

ihm nicht zusteht. Lediglich den Rahmen 

kann er setzen. Ein staatlicherseits ver-

pflichtendes Fach Ethik, in dem gezielt 

Werte vermittelt werden sollen, steht im-

mer in der Gefahr dieser Übergriffigkeit. 

In keinem Fall kann es leisten, was es will: 

weltanschaulich neutral zu bleiben und 

gleichzeitig einen echten Beitrag zur Wer-

tebildung der Schüler zu leisten.

Ich meine daher, dass die Berliner Lö-

sung nicht die letzte Antwort ist. Letztlich 

wird eine von den Grundfragen mensch-

licher Existenz losgelöste Ethik immer 

ihre Schwächen haben, zumal wenn sie 

vom Staat vermittelt wird. Freilich ist das 

Aushalten von Unterschieden, die Förde-

rung der Herausbildung unterschiedlicher 

Überzeugungen immer das größere Wag-

nis. Dies jedoch liegt in der Natur einer 

freien Gesellschaft. Und nur diese Freiheit 

bringt eine Gesellschaft wirklich voran.
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